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Verordnung
über die Neuwahl von Bevollmächtigten der So
zialversicherung und über die Verlängerung der 
Amtsdauer von Organen der Sozialversicherung.

Vom 30. März 1950

A r t i k e l  1
Wahl und Amtsdauer von Bevollmächtigten 

der Sozialversicherung

§ 1
Im § 15 der Verordnung vom 9. Oktober 1947 

über die Verbesserung der ärztlichen Betreuung der 
Arbeiter und Angestellten und über* Maßnahmen 
zur Regelung der Arbeitsbefreiung im Krankheits
fälle („Arbeit und Sozialfürsorge“ S. 491) und im § 5 
der Durchführungsbestimmungen vom 10. Dezember 
1947 zu dieser Verordnung („Arbeit und Sozialfür
sorge“ 1948 S. 102) wird als Abs. 2 eingefügt:

„Außerdem wird in Betrieben, in denen regel
mäßig mindestens fünf und nicht mehr als vierzig 
Personen beschäftigt sind, ein Bevollmächtigter ge
wählt.“

§ 2
Die Wahl der nach § 1 neu zu wählenden Bevoll- 

mächtigtbn hat bis zum 31. Mai 1950 zu erfolgen.

§ 3
Die Amtsdauer der Bevollmächtigten der Sozial

versicherung endet am 31. März 1951.

A r t i k e l  2  
Verlängerung der Amtsdauer der Organe 

der Sozialversicherung

§ 4
Die Amtsdauer der Mitglieder der Ausschüsse 

der Sozialversicherungskassen wird bis zum 30. April 
1951 verlängert.

§ 5
Die Amtsdauer der Mitglieder der Vorstände der 

Sozialversicherungskassen wird bis zum 31. Mai 1951 
verlängert.

§ 6
Die Amtsdauer der Mitglieder der Ausschüsse der 

Sozialversicherungsanstalten wird bis zum 30. Juni 
1951 verlängert.

§ 7
Die Amtsdauer der Mitglieder der Vorstände der 

Sozialversicherungsanstalten wird bis zum 31. Juli 
1951 verlängert.

A r t i k e l  3
Inkrafttreten

§ 8
Diese Verordnung tritt mit der Verkündung in 

Kraft.
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